
Lyme-Borreliose
Anmerkungen und Ergänzungen 
zum Artikel „Lyme-Borreliose“:
Die wichtigsten Fakten“ von Ch. 
Baerwald und B. R .Ruf , „Ärzte-
blatt Sachsen“, Heft 3/2008, Sei-
ten 101 – 104 

Die Morbidität der Borreliose wird 
mit einer Inzidenz in Deutschland 
von „ca. 22 Erkrankungen auf 100 000 
Einwohner pro Jahr“ angegeben.
Diese Angabe muss hinterfragt wer-
den:
Eine Meldepflicht der Borreliose be -
steht sei Anfang bis Mitte der 90-iger 
Jahre nur in den neuen Bundeslän-
dern. Im Freistaat Sachsen wurde die 
Borreliosemeldepflicht, von den Epi-

demiologen der Landesuntersuchungs-
 anstalt für das Gesundheits- und 
Veterinärwesen (LUA) Sachsen seit  
1992 initiiert, am 11. 11. 1995 verfügt 
(BSeuchMeldeVO bzw. IfSGMeldeVO 
von 1995 bzw.2002; Sächs. Gesetz- 
u. Verordnungsblatt vom 2. Juli 2002, 
Nr. 9, S. 187–188). Die gemeldeten 
Zahlen sind aus den Tabellen 1 und 2 
ersichtlich. Im Freistaat Sachsen 

 be  trug danach die gemeldete Inzi-
denz  2006 51,6 %o ooo; für den 
Regierungsbezirk Dresden sogar  
85,9 %o ooo, also fast das 4-fache. 
Darüber hinaus weiß jeder Epidemio-
loge, dass dies  Minimalwerte sind, 
da die Meldedisziplin der ärztlichen 
Kollegen  durchaus verbesserungsbe-
dürftig ist und  auch eine Kontrolle 
dieser Ordnungswidrigkeiten (IfSG  
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Tabelle 1

Tabelle 2

Meldepflicht der Borreliose:

nach Infektionsgesetz keine Meldepflicht 
(daher keine Zahlen für alle Bundesländer)

nach BSeuchMeldVO und IfSGMeldeVO 
(von 1995 bzw 2002)
im Freistaat Sachsen meldepflichtig

auch in den anderen neuen Bundesländern 
meldepflichtig

Abbildung 1

Falldefinitionen:

nach Epid. Bull. Nr. 2 vom 11. Januar 2002 
sind nur meldepflichtig:
Erythema migrans und frühe 
Neuroborreliose
Klinisches Bild:

„ein sich vergrößernder, rötlicher oder 
bläulich-roter, rundlicher Fleck mit deutlich 
abgesetztem Rand“ bzw.

„akute schmerzhafte Radikuloneuritis,
akute Lähmung von Hirnnerven,
Meningitis“

Abbildung 2

Abbildung 3

Labordiagnostischer Nachweis:

„lymphozytäre Pleozytose im Liquor,
und mindestens eines der folgenden 
Befunde:
erhöhter Liquor-Serun-Antikörper-Index,
Erregerisolierung (kulturell) aus Liquor,
Nukleinsäurenachweis (z.B. PCR) aus 
Liquor“

an das Gesundheitsamt ist zu melden:
– Erythema migrans (das klinisch Bild 

genügt)
– frühe Neuroborreliose (kliisches Bild 
 und Labordiagnose nötig)



§ 73 Abs.1) durch das zuständige 
Gesundheitsamt nicht stattfindet. 
Des Weiteren werden seit 2002  nur 
noch die Frühformen erfasst (siehe 
Tabelle 3). Für diese existieren Fall-
definitionen. „Auf die Erfassung der 
Spätformen wird (seit 2002) verzich-
tet, da diese diagnostische Schwie-
rigkeiten bereiten und das Infekti-
onsgeschehen und die Inzidenz der 
Erkrankung nicht reflektieren. Sie 
umfassen das Borrelien-Lymphozy-
tom, die Acrodermatits chronica 
atrophicans, die chronische Neuro-
borreliose, die Lyme-Arthritis und die 
Lyme-Karditis“, so das Robert-Koch-
Institut und Epidemiologen der neuen 
Bundesländer (siehe Literatur 1, S. 352).
Abgesehen davon, dass Meldungen 
von Infektionskrankheiten nicht nur 

das „Infektionsgeschehen“ widerzu-
spiegeln brauchen, sondern in erster 
Linie auch die Krankheitslast aufzei-
gen sollen, um gesundheitspolitische 
Maßnahmen begründen und einlei-
ten zu können, liegen hier die eigent-
lichen Probleme begründet, die die 
Vertreter der Selbsthilfegruppen zu 
Recht anmahnen: Es muss zu einer 
Verbesserung der Labordiagnostik der 
Spätformen, insbesondere der Arthri-
tiden in praxi kommen, die dann einer 
Falldefinition genügen würden.
Dazu zählt bei Arthritiden bereits 
jetzt die routinemäßige Veranlassung 
einer PCR aus Gelenkflüssigkeit, bes-
ser aus Synovialbiopsie in einem qua-
lifiziertem Labor (siehe Tabelle 4: 

„Sensitivität von Kultur und PCR für 
den Erregernachweis“ des Referenz-

labors München; Literatur 2.) Der 
Satz der Autoren „Eine PCR auf Bor-
relien wird in wissenschaftlichen Stu-
dien durchgeführt, hat jedoch für 
den klinischen Gebrauch noch keine 
allgemeingültige Bedeutung“, darf 
eben bei einer erwiesenen Sensitivi-
tät von 50 bis 70 Prozent mittels PCR 
bei Arthritiden so nicht stehen blei-
ben. Abhilfe könnten qualifizierte 

„Borreliose-Zentren“ schaffen, die mit 
Sondervollmachten und -budgetts 
auszustatten wären und zu deren 
vordringlichster Aufgabe auch die 
Mitarbeit bei der Erstellung einer 
Leitlinie „Borreliose“ nach evidenz-
basierten Kriterien gehören könnte.
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Tabelle 3

Tabelle 4

Korrektur
Die Legende von Abbildung zwei im 
Artikel „Lyme-Borreliose: Die wich-
tigsten Fakten, „Ärzteblatt Sachsen“, 
Heft 3 /2008, Seite 102 muss richtig 
lauten:

Die Redaktion

... am 2. Zeh des linken Fußes vor 
(unteres Bild) und vier Wochen nach 
antibiotischer Therapie (oberes Bild).


